
 



 

Erläuterung zur Arbeitserlaubnis 
 

1. Erfordernis der Arbeitserlaubnis 

Eine schriftliche Arbeitserlaubnis wird erforderlich 

- bei Arbeiten auf Rohrtrassen (z.B. Montieren, Demontieren, Korrosionsschutz, 

Prüfarbeiten, Bohren usw.) 

- bei Schweiß- und sonstigen Feuerarbeiten (z.B. Brennen, Schweißen, Schneiden, 

Anwärmen, Schleifen usw.) 

 

2. Zuständigkeit 

2.1 Der verantwortliche Veranlasser (Betriebsleiter oder dessen Beauftragter, z.B. BI, Mstr. 

des Produktions-, Erhaltungsbetriebes bzw. der Neubauabteilung) hat vor Beginn der 

Arbeiten folgende Aufgaben: 

- Die Gefahren bei den auszuführenden Arbeiten gegebenenfalls mit dem Betreiber der 

Anlage bzw. dem verantwortlich Ausführenden zu beurteilen und die erforderlichen 

Sicherheitsmaßnahmen festzulegen, 

- den Arbeitserlaubnisschein auszufüllen und 

- die Durchführung der durch ihn zu veranlassenden Sicherheitsmaßnahmen zu 

überwachen. 

 

2.2 Der zuständige Aufsichtführende (Betriebsleiter oder dessen Beauftragter) hat die für den 

Arbeitsablauf in der Arbeitserlaubnis festgelegten Sicherheitsmaßnahmen zu veranlassen 

und deren Durchführung zu überwachen.  

2.3 Wird aufgrund gegenseitiger Gefährdung von Arbeitsgruppen eine Koordination 

notwendig,  so ist ein HKM Mitarbeiter zu bestimmen der die Arbeiten aufeinander 

abstimmt und überwacht. Er ist weisungsbefugt. (z.B.: Veranlasser, Betreiber, 

Aufsichtsführender) 

 

3. Gültigkeit, Mitführung, Verteilung 

 

Dieser Arbeitserlaubnisschein gilt für die umseitig bezeichnete Arbeit und ist vom 

Aufsichtführenden mitzuführen. 

Die Verteilung erfolgt gemäß Verteiler auf der Arbeiterlaubnis. (Ausführender, Betreiber, 

Veranlasser, Werkfeuerwehr) 

Werden bei größeren Arbeitsunterbrechungen oder bei Änderungen im Arbeitsablauf neue 

Maßnahmen erforderlich, ist ein neuer Arbeitserlaubnisschein erforderlich. 

Die Erlaubnis hat erst Gültigkeit, wenn die verantwortlichen Betriebsleiter bzw.  

deren Vertreter oder Beauftragte unterzeichnet haben. 

 

4. Regelungen – siehe interne Regelung HKM  MPB ABL 7 „Zusammenarbeit mit 

Fremdfirmen“, Auftragnehmerordnung, Richtlinie Feuerarbeiten/Behälterarbeiten. 
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